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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 1112/79 DER KOMMISSION
vom 6 . Juni 1979

zur Festsetzung der auf Getreide , Mehle , Grobgrieß und Femgrieß von Weizen
oder Roggen anwendbaren Einfuhrabschöpfungen

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
2724/78 enthaltenen Bestimmungen auf die heutigen
Angebotspreise und Notierungen , von denen die Kom
mission Kenntnis hat, führt zu einer Änderung der
gegenwärtig gültigen Abschöpfungen , wie im Anhang
zu dieser Verordnung angegeben —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr . 1254/ 78 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 13 Absatz 5 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die bei der Einfuhr von Getreide, Mehlen von Wei
zen und Roggen , Grobgrieß und Feingrieß von Wei
zen zu erhebenden Abschöpfungen wurden mit der
Verordnung (EWG) Nr. 2724/78 (3 ) und den später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt .
Der Koeffizient für die Umrechnung der in Rech
nungseinheiten (RE) festgesetzten Beträge in ECU ist
in der Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom
29 . März 1979 (4 ) festgelegt .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstaben a), b)
und c) der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannten
Erzeugnisse zu erhebenden Abschöpfungen werden
im Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7 . Juni 1979 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 6 . Juni 1979
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(') ABl . Nr . L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
2 ABl . Nr . L 156 vom 14 . 6 . 1978 , S. 1 .
(>) ABl . Nr . L 329 vom 24 . 11 . 1978 , S. 1 .
(4 ) ABl . Nr . L 84 vom 4 . 4 . 1979 , S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 6 . Juni 1979 zur Festsetzung der auf
Getreide , Mehle , Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anwendbaren

Einfuhrabschöpfungen

der

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Abschöpfungen

10.01 A Weichweizen und Mengkorn 95,92
10.01 B Hartweizen 146,99 (1) (5)
10.02 Roggen 1 0 1 ,94 ( 6 )
10.03 Gerste 100,06
10.04 Hafer 98,00
10.05 B Mais , anderer als Hybridmais zur

Aussaat 89,68 (2) (3)
10.07 A Buchweizen 6,98
10.07 B Hirse aller Art , ausgenommen Sorg

hum 89,67 O
10.07 C Sorghum 98,10 ( 4 )
10.07 D Anderes Getreide 0 (')
11.01 A Mehl von Weizen und Mengkorn 149,06
11.01 B Mehl von Roggen 1 57,49
11.02 A I a) Grobgrieß und Feingrieß

von Hartweizen 241,38
11.02 A I b) Grobgrieß und Feingrieß

von Weichweizen 158,84

(') Für Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von diesem Land in die Gemein
schaft befordert wird , wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert .

( : ) Für Mais mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG , der in die uberseeischen Departements
der Republik Frankreich eingeführt wird , wird die Abschöpfung um 7 , 25 ECU je Tonne
gemäß Verordnung ( EWG ) Nr . 706 / 76 verringert .

(') Für Mais mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG wird die Abschöpfung bei der Emfuhr in
die Gemeinschaft um 1 ,K I ECU je Lonne verringert .

( 4 ) Für Hirse und Sorghum mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG wird die Abschöpfung bei
der Lmfuhr in die Gemeinschaft um SO % verringert .

C ) Fur Hartweizen und Kanariensaat , die in der Turkei erzeugt und unmittelbar aus diesem
Land in die Gemeinschaft befordert worden sind , wird die Abschöpfung um 0,60 HCl ' je
Tonne verringert .

(*) Die zu erhebende Abschöpfung auf Roggen , der vollständig in der Türkei erzeugt und unmit
telbar aus diesem Land in die Gemeinschaft befordert wurde , wird durch the Verordnungen
( EWG ) Nr. I ISO / 77 des Rates und ( EWG ) Nr. 2622 / 71 der Kommission bestimmt .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1113/79 DER KOMMISSION
vom 6 . Juni 1979

zur Festsetzung der Prämien , die den Einfuhrabschöpfungen für
Getreide , Mehl und Malz hinzugefügt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr . 1 254/78 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 1 5 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Prämien , die den Abschöpfungen für Getreide
und Malz hinzugefügt werden , sind durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2725/78 (3 ) und die später zü ihrer
Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt wor
den .

Der Koeffizient für die Umrechnung der in Rech
nungseinheiten (RE) festgesetzten Beträge in ECU ist

in der Verordnung (EWG) Nr . 652/79 des Rates vom
29 . März 1 979 (4 ) festgelegt .
Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif
Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit geltenden
Prämien , die den Abschöpfungen hinzugefügt werden ,
wie im Anhang dieser Verordnung angegeben abgeän
dert —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Prämien , die den nach Artikel 15 der Verordnung
(EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten Abschöp
fungen für Einfuhren von Getreide und Malz hinzuzu
fügen sind , sind in den Anhängen festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7 . Juni 1979 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 6 . Juni 1979

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(') ABl . Nr . L 281 vom 1 . 11 . 1975 , S. 1 .
(-') ABl . Nr . L 156 vom 14 . 6 . 1978 , S. 1 .
(-' ABl . Nr . L 329 vom 24 . 11 . 1978 , S. 4 . (•») ABl . Nr . L 84 vom 4 . 4 . 1979 , S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 6 . Juni 1979 zur Festsetzung der
Prämien , die den Einfuhrabschöpfungen für Getreide , Mehl und Malz

hinzugefügt werden

A. Getreide und Mehl
ff.Cl / tonne )

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
lautender
Monat
b

1 . Term . 2 , Term .

X

V Term .

9

10.01 A Weichweizen und Mengkorn 0 0 0 0

10.01 B Hartweizen 0 0 0 0

10.02 Roggen 0 0 0 0

10.03 Gerste 0 0 0 0

10.04 Hafer 0 0 0 0

10.05 B Mais , anderer als Hybridmais zur Aussaat 0 0 0 0

10.07 A Buchweizen 0 0 0 0

10.07 B Hirse aller Art , ausgenommen Sorghum 0 0 0 0

10.07 C Sorghum 0 0 0 0

10.07 D Anderes Getreide 0 0 0 0

1 1.01 A Mehl von Weizen und Mengkorn 0 0 0 0

B. Ma z

( I. ( Γ ί onni )

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
lautender
Monat
6

1 . Torrn . 2 . Term .

N

.!. Term .

9

4 . Term .

10

11.07 A I (a ) Malz aus Weizen , ungeröstet , in Form von
Mehl 0 0 0 0 0

11.07 AI (b) Malz aus Weizen , ungeröstet , außer in Form
von Mehl 0 0 0 0 0

11.07 All (a) Malz , anderes als aus Weizen , ungeröstet , in
Form von Mehl 0 0 0 0 0

11.07 All (b) Malz , anderes als aus Weizen , ungeröstet ,
außer in Form von Mehl 0 0 0 0 0

11.07 B Malz , geröstet 0 0 0 0 0
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1114/79 DER KOMMISSION
vom 6 . Juni 1979

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Reis und Bruchreis

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr .
2364/78 enthaltenen Bestimmungen auf die Angebots
preise und die heutigen Notierungen , von denen die
Kommission Kenntnis hat, führt zu einer Änderung
der gegenwärtig gültigen Abschöpfungen , wie im An
hang zu dieser Verordnung angegeben —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418 /76 des
Rates vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Markt
organisation für Reis ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1260/78 (2 ), insbesondere auf
Artikel 1 1 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Reis und Bruchreis anzuwen
denden Abschöpfungen sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2364/78 ( 3 ), zuletzt geändert durch die Ver
ordnung (EWG) Nr . 1060/79 (4 ), festgesetzt worden .

Der Koeffizient für die Umrechnung der in Rech
nungseinheiten (RE) festgesetzten Beträge in ECU ist
in der Verordnung (EWG) Nr . 652/79 des Rates vom
29 . März 1 979 (5 ) festgelegt .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

A rtikel 1

Die Abschöpfungen , die bei der Einfuhr der in Arti
kel 1 Absatz 1 Buchstaben a) und b) der Verordnung
(EWG) Nr. 1418 /76 genannten Erzeugnisse zu erhe
ben sind , sind im Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7 . Juni 1979 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 6 . Juni 1979
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(>) ABl . Nr . L 166 vom 25 . 6 . 1976 , S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr . L 156 vom 14 . 6 . 1978 , S. 1 1 .
( 3 ) ABl . Nr. L 286 vom 12 . 10 . 1978 , S. 5 .
(4 ) ABl . Nr. L 135 vom 1 . 6 . 1979 , S. 5 .
5 ABl . Nr. L 84 vom 4. 4 . 1979 , S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 6 . Juni 1979 zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfun
gen für Reis und Bruchreis

( l.( l I tonne )

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeich nung Drittländer ( v )
AKI >
LUC,
(')(•')(')

10.06 Reis :

A. Rohreis (Paddy-Reis) oder geschälter Reis :

I. Rohreis (Paddy-Reis) :
a) rundkörniger 93,65 43,20

b) langkörniger 131,02 61,88

II . Geschälter Reis :

a) rundkörniger 117,06 54,90

b) langkörniger 163,77 78,26

B. Halbgeschliffener oder vollständig
geschliffener Reis :
I. Halbgeschliffener Reis :

a) rundkörniger 178,94 77,51

b) langkörniger 319,59 147,87

II . Vollständig geschliffener Reis :
a) rundkörniger 190,57 82,90

b) langkörniger 342,60 158,91

C. Bruchreis 57,96 25,96

(') Vorbehaltlich der Anwendung der Vorschriften des Artikels 9 der Verordnung ( EWG ) Nr . 706 / 76 .
(-2 ) Gemäß der Verordnung ( EWG ) Nr. 706/76 werden keine Abschöpfungen bei der Hinfuhr von Erzeugnissen mit Ursprung in den

Staaten in Afrika , im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean oder in den überseeischen Ländern und Gebieten in die franzö
sischen überseeischen Departements erhoben .

( } ) Dir Abschöpfung bei der Einfuhr von Reis aus dem überseeischen Departement Reunion ist in Artikel I In der Verordnung ( EWG )
Nr . 141 H / 76 festgesetzt .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1115 /79 DER KOMMISSION
vom 6 . Juni 1979

zur Festsetzung der Prämien als Zuschlag zu den Einfuhrabschöpfungen für
Reis und Bruchreis

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418 /76 des
Rates vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Markt
organisation für Reis ( ! ), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1 260/78 ( 2 ), insbesondere auf
Artikel 13 Absatz 6 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Prämien , die den Abschöpfungen für Reis und
Bruchreis hinzugefügt werden , sind durch die Verord
nung (EWG) Nr. 3107/78 (3 ), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 1061 /79 (4 ), festgesetzt wor
den .

Der Koeffizient für die Umrechnung der in Rech
nungseinheiten (RE) festgesetzten Beträge in ECU ist

in der Verordnung (EWG) Nr. 6.52/ 79 des Rates vom
29 . März 1 979 (5 ) festgelegt .

Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif
Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit geltenden
Prämien , die den Abschöpfungen hinzugefügt werden ,
wie im Anhang dieser Verordnung angegeben abgeän
dert —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Prämiensätze als Zuschlag zu den im voraus fest
gesetzten Abschöpfungen für die Einfuhren von Reis
und Bruchreis sind im Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7 . Juni 1979 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 6 . Juni 1979
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

C ) ABl . Nr . L 166 vom 25 . 6 . 1976 , S. 1 .
(-) ABl . Nr . L 156 vom 14 . 6 . 1978 , S. 11 .
( 3 ) ABl . Nr. L 370 vom 30 . 12 . 1978 , S. 7 .
(■») ABl . Nr. L 135 vom 1 . 6 . 1979 , S. 7 . ( 5 ) ABl . Nr. L 84 vom 4 . 4 . 1979 , S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 6 . Juni 1979 zur Festsetzung der Prämien als
Zuschlag zu den Einfuhrabschöpfungen für Reis und Bruchreis

/ECT ! n / l Hi j

Nummer dc >
(. i c m e i n vi n K' n
Zolltarifs

Warenbezeichnung
lautender
Monat
b

]. TLTIII . 2 . Tcrm .

S

V Tcrm .

9

10.06 Reis :

A. Rohreis (Paddy-Reis ) oder
geschälter Reis :
I. Rohreis (Paddy-Reis) :

a ) rundkörniger 0 0 0 —

b) langkörniger 0 0 0 —

II . Geschälter Reis :

a ) rundkörniger 0 0 0 —

b) langkörniger 0 0 0

B. Halbgeschliffener oder voll
ständig geschliffener Reis :
I. Halbgeschliffener Reis :

a ) rundkörniger 0 0 0 —

b) langkörniger 0 0 0 —

II . Vollständig geschliffe
ner Reis :

a ) rundkörniger 0 0 0 —

b) langkörniger 0 0 0 —

C. Bruchreis 0 0 0 0
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1116/79 DER KOMMISSION
vom 6 . Juni 1979

über die Festsetzung von Mittelwerten für die Ermittlung des Zollwerts von
Zitrusfrüchten und Äpfeln und Birnen

und Kriterien auf die <ler Kommission nach Artikel 4
Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1570 /70 und
nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1641 /75 mitgeteilten Angaben führt zu den in der
Anlage zu dieser Verordnung festgesetzten Mittelwer
ten —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1570/70 der
Kommission vom 3 . August 1970 über die Einrich
tung eines Systems von Mittelwerten für Zitrus
früchte ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 223/78 (2 ), insbesondere auf Artikel 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1641 /75 der
Kommission vom 27 . Juni 1975 über die Einrichtung
eines Systems von Mittelwerten für die Ermittlung des
Zollwerts für Äpfel und Birnen (3 ), geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 224/78 (4 ), insbesondere auf
Artikel 2,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Anwendung der in den Verordnungen (EWG) Nr.
1570/70 und (EWG) Nr. 1641 /75 festgelegten Regeln

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1570/70 und in Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1641 /75 vorgesehenen Mittelwerte werden
in den anliegenden Listen festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 8 . Juni 1979 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 6 . Juni 1979
Für die Kommission

Étienne DAVIGNON

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr . L 171 vom 4 . 8 . 1970 , S. 10 .
( 2 ) ABl . Nr . L 32 vom 3 . 2 . 1978 , S. 7 .
(3 ) ABl . Nr . L 165 vom 28 . 6 . 1975 , S. 45 .
(4 ) ABl . Nr . L 32 vom 3 . 2 . 1978 , S. 10 .
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ANHANG

Liste I : Zitrusfrüchte

Code Waren bezeich nung
Mittelwerte ( Betrag) / 100 kg brutto

bfrs/ lfrs dkr DM ffrs
irisches

£
i.it hfl

£

Sterling

1 . Zitronen :

1.1
2.1.2

— Spanien
(gestrichen )

1564 280,07 97,15 224,57 25,70 43 320 106,42 24,44

1.3 — Afrikanische Länder der südlichen Hemi
sphäre 1 659 297,10 103,05 238,22 27,26 45 953 112,89 25,93

1.4 — Andere afrikanische Länder und Länder, die
ans Mittelmeer angrenzen 1 408 252,22 87,48 202,24 23,14 39 011 95,83 22,01

1.5 — USA 1 504 269,38 93,44 216,00 24,71 41 665 102,35 23,51
1.6 — Andere Länder -C ) -(') -C ) -(') -(') _(.) -(')
2 . Süße Apfelsinen :
2.1 — Länder, die ans Mittelmeer angrenzen :
2.1.1 — Navel (außer Blutnavel), Navelinen , Nave

late , Salustiana , Verna , Valencia late , Mal
taise (blonde), Shamouti , Ovalis , Trovita ,
Hamlins 1 475 264,10 91,60 211,76 24,23 40 849 100,35 23,05

2.1.2 — Sanguinen und Halbblutorangen , ein
schließlich Blutnavel und (Blut-)Maltaise 1 082 193,82 67,23 155,41 17,78 29 979 73,64 16,91

2.1.3 — Andere
2.2 — Afrikanische Länder der südlichen Hemi

sphäre -(') -C ) -(') -C ) _(.) -(') -(*) -(')
2.3 — USA 1 576 282,22 97,89 226,30 25,89 43 652 107,23 24,63
2.4 — Brasilien -(') -(') -C ) -(') -(') -(') -(') -(')
2.5 — Andere Länder

3 . Pampelmusen und Grapefruits :
3.1 (gestrichen )
3.2 — Zypern , Israel , Gaza , Ägypten , Türkei .... 1 091 195,36 67,76 156,65 17,92 30 218 74,23 17,05
3.3 — Afrikanische Länder der südlichen Hemi

sphäre 1 269 227,30 78,84 182,26 20,85 35 1 57 86,37 19,84
3.4 — USA 1 653 295,97 102,66 237,32 27,15 45 778 112,46 25,83
3.5 — Andere amerikanische Länder

3.6 — Andere Länder 1 321 236,54 82,04 189,66 21,70 36 586 89,88 20,64
4 . Clementinen
5 . Mandarinen (einschl . Wilkings)
6 . Monreales und Satsumas

7 . Tangerinen , Tangelos, Tangors und andere Er
zeugnisse der Tarifstelle 08.02 B des Gemeinsa
men Zolltarifs , anderweit weder genannt noch
inbegriffen 1 300 232,88 80,78 186,73 21,36 36 020 88,48 20,32

(') Der Mittelwert fiir diese Position ist durch die Verordnung ( EWG ) Nr . 2148 / 78 vom 12 . September 1978 (ABI . Nr. L 251 vom 14 . 9 . 1978 ) testgesetzt worden .

Liste II : Äpfel und Birnen

8 . Äpfel :
8.1 — Länder der südlichen Hemisphäre 1 725 308,89 107,14 247,68 28,34 47 778 117,37 26,96
8.2 — Europäische Drittländer
8.3 — Andere als europäische Länder der nördli

chen Hemisphäre 1 870 334,86 116,15 268,50 30,72 51 794 1 27,24 29,23
9 . Birnen :

9.1 — Länder der südlichen Hemisphäre 2 164 387,50 134,41 310,71 35,55 59 935 147,24 33,82
9.2 — Europäische Drittländer
9.3 — Andere als europäische Länder der nördli

chen Hemisphäre
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1117 /79 DER KOMMISSION
vom 6 . Juni 1979

zur Festlegung der einfuhrlizenzpflichtigen Saatguterzeugnisse

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Folgende Erzeugnisse sind gemäß Artikel 4 Absatz 1
der Verordnung (EWG) Nr . 2358 / 71 einfuhrlizenz
pflichtig :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr . 2358 /71 des
Rates vom 26 . Oktober 1971 zur Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Saatgut ('), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG ) Nr . 234/79 ( 2 ),
insbesondere auf Artikel 4 Absatz 2 erster Unterabsatz ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Im Hinblick auf die Marktlage bei Hybridmais zur
Aussaat ist es notwendig, den Warenverkehr mit drit
ten Ländern laufend zu verfolgen .

Es erscheint angezeigt , bei zur Aussaat bestimmtem
Hybridmais von der Möglichkeit des Artikels 4 Absatz
1 der Verordnung (EWG) Nr. 2358 / 71 Gebrauch zu
machen und für die Einfuhr von Saatgut eine Lizenz
zu verlangen , um den voraussichtlichen Umfang der
Einfuhren rechtzeitig zu kennen und somit die Maß
nahmen treffen zu können , welche die Marktentwick
lung möglicherweise erforderlich macht .

Der Verwaltungsausschuß für Saatgut hat nicht inner
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarif *

Warenbezeichnung

1 2

10.05 Mais :

A. Hybridmais zur Aussaat :

I. Doppelhybriden und Top-Cross-Hybri
den

IL Drdweghybriden
III . Einfachhybriden
IV . andere

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Juli 1979 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 6 . Juni 1979
Fiir die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(') ABl . Nr . L 246 vom 5 . II . 1971 , S. 1
( 2 ) ABl . Nr . L 34 vom 9 . 2 . 1979 , S. 2 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1118 /79 DER KOMMISSION
vom 6 . Juni 1979

zur Ergänzung der Verordnung (EWG) Nr. 193/75 über gemeinsame Durchfüh
rungsvorschriften für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen sowie Vorausfestsetzungsbe
scheinigungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse in bezug auf Saatgut

letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
1624/78 (4 ), einzubeziehen und diese Verordnung ent
sprechend zu ergänzen .
Der Verwaltungsausschuß für Saatgut hat nicht inner
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

A rtikel 1

In Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 193 /75 wird
hinter dem elften Gedankenstrich folgender Text ein
gefügt :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2358 / 71 des
Rates vom 26 . Oktober 1971 zur Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Saatgut ('), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr . 234/79 (2 ),
insbesondere auf Artikel 4 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Eine Reihe von Erzeugnissen des Saatgutsektors , näm
lich Hybridmais zur Aussaat , sind einfuhrlizenzpflich
tig . Es ist daher zweckmäßig, diesen Sektor in den
Anwendungsbereich der Verordnung (EWG) Nr .
193/75 der Kommission vom 17 . Januar 1975 über
gemeinsame Durchführungsvorschriften für Einfuhr
und Ausfuhrlizenzen sowie Vorausfestsetzungsbeschci
nigungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse (3 ), zu

„— Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr . 2358 /71
(Saatgut ),".

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Juli 1979 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 6 . Juni 1979
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

(') ABl . Nr . L 246 vom 5 . 11 . 1971 , S. 1 .
(-') ABl . Nr . L 34 vom 9 . 2 . 1979 , S. 2 .
3 ABl . Nr . L 2.5 vom 31 . 1 . 1975 , S. 10 . ( 4 ) ABl . Nr . L 190 vom 13 . 7 . 1978 , S. 14 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1119/79 DER KOMMISSION
vom 6 . Juni 1979

über besondere Durchführungsvorschriften für Einfuhrlizenzen für Saatgut

Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2358 / 71 tiir Hy
bridmais zur Aussaat .

Artikel 2

Abweichend von Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung
(EWG) Nr . 193 /75 ist zur Einfuhr einer Menge von
höchstens 100 kg keitie Lizenz erforderlich .

Artikel 3

Die Einfuhrlizenz gilt vom Tag ihrer Ausstellung im
Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr . 193 /75 bis zum Ende des dritten Folgemonats .

Die Lizenzen jedoch , die zur Einfuhr im Rahmen der
gemäß Verordnung (EWG) Nr . 2514/78 registrierten
Vermehrungsverträge bestimmt sind , gelten ab dem
Tag ihrer Ausstellung bis zum Ende des sechsten
Folgemonats . Diese Frist darf das Ende des Wirt
schaftsjahres nicht überschreiten .

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr . 2358 /71 des
Rates vom 26 . Oktober 1971 zur Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Saatgut ('), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 234/79 (2 ),
insbesondere auf Artikel 4 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 193/75 der Kommis
sion vom 17 . Januar 1975 ( 3 ), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 11 18 /79 (4 ), sind die ge
meinsamen Durchführungsvorschriften für die Ein
fuhr- und Ausfuhrlizenzen sowie Vorausfestsetzungsbe
scheinigungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse fest
gelegt worden .
Die Anwendung der Einfuhrlizenzregelung gemäß Ar
tikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2358 /71
erfordert den Erlaß besonderer Durchführungsvor
schriften , von denen einige die Bestimmungen der
Verordnung (EWG) Nr. 193 /75 ergänzen , andere je
doch davon abweichen . Artikel 4 Absatz 1 dritter Un
terabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 2358 /71 be
stimmt, daß die Kaution nicht gestellt wird , wenn die
diesen Bestimmungen unterworfenen Erzeugnisse auf
grund von ordnungsgemäß registrierten Verträgen
über Saatgutvermehrung in Drittländern eingeführt
werden . Ein System zur Registrierung der Verträge
über die Vermehrung von zur Aussaat bestimmtem
Hybridmais in Drittländern wurde mit Verordnung
(EWG) Nr. 2514/78 der Kommission vom 26 . Ok
tober 1978 ( 5 ) eingeführt .
Es empfiehlt sich , die Übereinstimmung der im Rah
men eines Vermehrungsvertrags einzuführenden Men
gen mit den Mengen zu kontrollieren , die zur Regi
strierung dieses Vertrages als zur voraussichtlichen Ein
fuhr bestimmt deklariert wurden .

Der Verwaltungsausschuß für Saatgut hat nicht inner
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Diese Verordnung enthält die besonderen Durchfüh
rungsvorschriften zu der Einfuhrlizenzregelung gemäß

Artikel 4

Im Lizenzantrag und in der Einfuhrlizenz ist in Feld
14 jeweils das Ursprungsland einzutragen . Die Lizenz
verpflichtet zur Einfuhr aus diesem Land .

Artikel 5

( 1 ) Die Kaution wird auf 3,6 ECU je 100 kg festge
setzt .

( 2) Die in Absatz 1 genannte Kaution wird nicht
verlangt , wenn die Lizenz für die Einfuhr im Rahmen
von gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2514/78 registrier
ten Vermehrungsverträgen verwendet werden soll .

Artikel 6

( 1 ) Artikel 5 Absatz 2 gilt nur für den Teil eines
Vermehrungsvertrags , der in der Gemeinschaft ausge
stellt worden ist . Er muß überdies folgenden Vorschrif
ten genügen :

a ) Der Lizenzantrag ist bei der zuständigen Stelle des
Mitgliedstaats einzureichen , in dem der Vermeh
rungsvertrag registriert worden ist ;

(') ABl . Nr . L 246 vom 5 . 11 . 1971 , S. 1 .
( : ) ABl . Nr . L 34 vom 9 . 2 . 1979 , S. 2 .
"') ABl . Nr . L 25 vom 31 . 1 . 1975 , S. 10 .
( 4 ) Siehe Seite 12 dieses Amtsblatts .
( s ) ABl . Nr . L 301 vom 28 . 10 . 1978 , S. 10 .
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— „Importazione effettuata nell'ambito d uno con
tratto di moltiplicazione",

— „ Invoer in het kader van een vermeerderingscon
tract".

b) neben dem Lizenzantrag ist der Beleg dafür vorzule
gen , daß die Menge , für welche die Lizenz bean
tragt wird , durch die Menge gedeckt ist , die zur
Registrierung des Vertrages gemäß Artikel 3 der
Verordnung (EWG ) Nr . 2514/ 78 als zur voraussicht
lichen Einfuhr bestimmt deklariert wurde .

( 2 ) In dem Lizenzantrag und in der Lizenz ist in
Feld 12 eine der folgenden Angaben einzutragen :
— „ Im Rahmen eines Vertrages über vermehrtes Saat
gut getätigte Einfuhr",

( 3 ) Die nach Maßgabe dieses Artikels erteilte Ein
fuhrlizenz kann im Sinne von Artikel 3 der Verord
nung ( EWG) Nr. 193 /75 nicht übertragen werden .

(4) Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der
Erbringung des in Absatz 1 Buchstabe b ) genannten
Belegs .

Artikel 7

Diese Verordnung tritt am 1 . Juli 1979 in Kraft .

— „ Indførsel foretaget inden for rammerne af en for
me ri ngskont rakt",

— „ Import under a multiplication contract ,
— „ Importation realisee dans le cadre d un contrat de
multiplication",

Diese Verordnung ist in allen ihren Feilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 6 . Juni 1979

Iii > Jic Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1120/79 DER KOMMISSION
vom 6 . Juni 1979

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Weiß - und Rohzucker

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1550/78 enthaltenen Bestimmungen auf die Angaben ,
von denen die Kommission Kenntnis hat, führt zu
einer Änderung der gegenwärtig gültigen Abschöpfun
gen, wie im Anhang zu dieser Verordnung angege
ben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des
Rates vom 19 . Dezember 1974 über die gemeinsame
Marktorganisation für Zucker ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1396/78 (2 ), insbe
sondere auf Artikel 15 Absatz 7 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Weißzucker und Rohzucker
zu erhebenden Abschöpfungen wurden mit der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1 550/78 (3 ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1 109/79 (4 ), festge
setzt .

Der Koeffizient für die Umrechnung der in Rech
nungseinheiten (RE) festgesetzten Beträge in ECU ist
in der Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom
29 . März 1979 (5 ), festgelegt .

Artikel 1

Die in Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
3330/74 genannten Abschöpfungen auf Rohzucker
der Standardqualität und auf Weißzucker sind im An
hang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. Juni 1979 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 6 . Juni 1979
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident

( 1 ) ABl . Nr. L 359 vom 31 . 12 . 1974, S. 1 .
(2 ) ABl . Nr . L 170 vom 27 . 6 . 1978 , S. 1 .
P ) ABl . Nr. L 182 vom 5. 7 . 1978 , S. 17 .
(4 ) ABl . Nr . L 138 vom 6 . 6 . 1979 , S. 13 .
(5 ) ABl . Nr. L 84 vom 4 . 4 . 1979 , S. 1 .

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 6 . Juni 1979 zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfun
gen für Weiß - und Rohzucker

(ix r , 100 ix)

Nummer
des

Gemeinsamen

Zolltarifs

Warenbezeichnung
Abschöptungs

betrag

17.01 Rüben - und Rohrzucker, fest :

A. Weißzucker ; Zucker, aromatisiert oder gefärbt 3 1 ,28
B. Rohzucker 25,56 (')

(') Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v . H. Wenn der Rendementwert des eingeführten Rohzuckers
von 92 v . H. abweicht , wird der nach den Bestimmungen des Artikels 2 der Verordnung ( EWG ) Nr. 837 /68 berechnete Abschöp
fungsbetrag angewandt .
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